
DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften3.5.2002 L 116/3

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

VERORDNUNG (EG) Nr. 755/2002 DER KOMMISSION
vom 2. Mai 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2805/95 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen im
Weinsektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame
Marktorganisation für Wein (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2585/2001 (2), insbeson-
dere auf die Artikel 63 Absatz 3 dritter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 694/2002 der Kommission (3) hat die Verordnung (EG) Nr. 2805/95 (4) zur
Festsetzung der Ausfuhrerstattungen im Weinsektor geändert.

(2) Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Anhang für den „Erzeugniscode 2204 21 83 9100“
einen Fehler enthält.

Die betreffende Verordnung ist daher unverzüglich zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 694/2002 wird der das Erzeugnis 2204 21 83 9100 betreffende
Betrag durch den nachstehenden Betrag ersetzt:

2204 21 83 9100 W02 und W03 EUR/hl 7,317

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 3. Mai 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 2. Mai 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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